
Veränderungssperre erneut verlängert
Büttelborner Gemeindevertretung befasst sich mit Ortsentwicklung / GLB mahnt zu mehr Tempo

BÜTTELBORN. Das Gemeinde-
parlament hat die Verände-
rungssperre für das Büttel-
borner Ortszentrum noch ein-
mal um ein Jahr verlängert.
Die Entscheidung in der Ge-
meindevertretung fiel ein-
stimmig, doch gab es auch
mahnende Worte insbesonde-
re aus Reihen der Grünen Lis-
te.
Mit der Entwicklung des

Ortszentrums beschäftigt sich
die Kommunalpolitik bereits
seit Jahren. Im November
2014 gab es dazu ein Bürger-
forum, im Februar 2016 be-
schloss die Gemeindevertre-
tung die Aufstellung des Be-
bauungsplans „Innenent-
wicklung Mainzer Straße“.
Vorgesehen war die Entwick-
lung zum Mischgebiet, in
dem Verwaltung, Wohnen,
Büros und Geschäfte Platz ha-
ben sollten. Derzeit gibt es für
die Ortsmitte keinen Bebau-
ungsplan. Künftige Neubau-
ten sollen sich in die örtlichen
Gegebenheiten einfügen und
eine sinnvolle Verdichtung
des Areals bewirken.

Mehrere Grundstücke
im Besitz der Kommune

Mit dem Aufstellungsbe-
schluss einher ging die Verän-
derungssperre für den Orts-
kern. Die Gemeinde wollte so
verhindern, dass in Zeiten bil-
ligen Geldes Tatsachen ge-
schaffen werden, die ihren
Plänen widersprechen. Die
Kommune ist im Besitz der an
das Rathaus angrenzenden
Häuser 15, 17 und 17a, die
sich allerdings in stark reno-
vierungsbedürftigem Zustand
befinden. Mit ihren Gärten
grenzen die Grundstücke an

den Friedhof an. In Privatbe-
sitz befinden sich die Häuser
19 und 21. Deren Eigentümer
hätte die 19 gern veräußert.
Wäre dieses Grundstück erst
einmal neu bebaut gewesen,
hätte es für das Areal keine
große Lösung mehr geben
können.
Eine Veränderungssperre

gilt für zwei Jahre. Bis dahin
sollte der Bebauungsplan
eigentlich vorliegen. Aller-
dings räumt Paragraf 17 des
Baugesetzbuchs die Möglich-
keit ein, die Veränderungs-
sperre um ein Jahr zu verlän-
gern. Dies hatte die Gemein-

devertretung 2018 getan.
Wenn besondere Umstände es
erfordern, kann die Gemein-
de die Frist allerdings „bis zu

einem weiteren Jahr noch-
mals verlängern“. Hiervon
macht Büttelborn jetzt Ge-
brauch. Die Gemeinde ist
zwischenzeitlich nämlich in
das Förderprogramm Stadt-
umbau in Hessen aufgenom-
men worden. Um Vorschläge
von Bürgern prüfen und in
den Bebauungsplan einflie-
ßen lassen zu können, soll
die Veränderungssperre nun
bis Februar 2020 verlängert
werden.
Seitens des Bauausschusses

empfahl Vorsitzender Matthi-
as Wolf (SPD) Zustimmung.
Alle wesentlichen Argumente

seien in der Begründung auf-
geführt.
Auch die Grüne Liste (GLB)

werde die Vorlage selbstver-
ständlich mittragen, erklärte
Karen Lischka – schließlich
gehe es hier um das Herz-
stück bei der Schaffung einer
neuen Mitte für Büttelborn.
Allerdings sei deutlich mehr
Tempo vonnöten, man benö-
tige auch ein Verkehrs- und
Einzelhandelskonzept. Bis
zum nächsten Jahr müsse der
Bebauungsplan fertig sein.
„Ansonsten riskieren wir,
dass uns die Ortsentwicklung
um die Ohren fliegt.“

Von Jörg Monzheimer

Um ein Jahr verlängert worden ist die Veränderungssperre in der Büttelborner Ortsmitte. Foto:Wulf-Ingo Gilbert

. Von der Veränderungssper-
re betroffen sind der Rathaus-
platz samt Verwaltungsgebäu-
de und Feuerwehr sowie die an
die Rhönstraße angrenzenden
Gebäude und die Mainzer Stra-
ße 15 bis 21. Das gesamte Plan-
gebiet hat eine Fläche von
14500 Quadratmeter. (mzh)
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